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 Veröffentlicht am 17.04.1957

Norm

ABGB §1152 E

AngG §16

Rechtssatz

1)

Der durch eine mehrjährige vorbehaltlose Zahlung entstandene Rechtsanspruch auf Weihnachtsgrati9kation ist

regelmäßig nicht von der Bedingung abhängig, daß die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers günstig ist.

2)

Der Anspruch auf die volle Weihnachtsgrati9kation wird durch den Konkurs über das Vermögen des Arbeitgebers

jedenfalls in der Regel dann nicht berührt, wenn der Betrieb in der bisherigen wirtschaftlichen Form zu bestehen

aufhört.

Schlagworte

*D*, Angestellte, periodische Remuneration, besondere Entlohnung, Vergünstigung, Weihnachtsgeld, Vorbehalt,

Prämie, freiwillige Zuwendung, Sozialleistung, Zuschuß, Widerruf, Beschränkung, Einschränkung, Ausschluß, Entgelt,

Lohn, Gehalt, Wirtschaftslage
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